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Anfrage nach  Landestransparenzgesetz  zur Unterstützung der TUK und HS Kai-
serslautern an einem Unternehmerbrief  

Sehr geehrter Herr ███,  

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 27. Februar 2022 und die nachträgliche Zusendung 
des Schreibens, auf das Sie in Ihrer Anfrage Bezug nehmen. Ihre Anfrage beantworte 
ich wie folgt: 

Ihre Anfrage bezieht sich auf ein Schreiben, das am 1. Februar 2022 von Herrn Klaus 
Heinlein, ehemaliger Geschäftsführer Fuchs-Lubritech und ehemaliger Mittelstands-
lotse der Stadt und des Landkreises sowie Herrn Karl-Heinz Reidenbach Bankdirektor 
i.R. an die Mitglieder des Stadtrats und des Stadtvorstands gerichtet war. Der darin 
enthaltene Appell wird u.a. von den Präsidiumsmitgliedern der Technischen Universi-
tät Kaiserslautern (TU Kaiserslautern) sowie dem Präsidenten der Hochschule Kai-
serslautern unterstützt. 

In Ihren Fragen 1 bis 6, 9, 10 und 12 bitten Sie um eine Stellungnahme des Landes zu 
den im Schreiben erhobenen Forderungen, die Ihrer Auffassung nach das Land bzw. 
die Landesregierung durch die Hochschulen in Kaiserslautern gestellt haben soll. 

Das Land bzw. die Landesregierung hat weder den Appell unterstützt noch Forderun-
gen gestellt. Die Hochschulen haben durch ihre Vertreter aus den Hochschulpräsidien 
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im Rahmen ihrer Hochschulautonomie eigenständig den Appell unterstützt. Dies kann 

daher dem Land nicht zugerechnet werden. 

Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz sind gem. § 6 Abs. 1 HochSchG ihrer Rechtsform 

nach rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts und damit aus der hierar-

chischen Struktur der staatlichen Verwaltung ausgegliedert. Zugleich sind sie aber 

auch staatliche Einrichtungen. Nach § 6 Abs. 2 HochSchG haben sie das Recht der 

Selbstverwaltung innerhalb der bestehenden Gesetze. Dieses Recht beinhaltet die 

Befugnis der Hochschulen, Entscheidungen und Maßnahmen im Rahmen ihrer Aufga-

ben eigenverantwortlich und weisungsfrei zu treffen. Die Auftragsangelegenheiten, 

also diejenigen Aufgaben der Hochschulen, die der Recht- und Zweckmäßigkeitskon-

trolle der Landesregierung unterliegen, sind in § 9 Abs. 2 HochSchG abschließend ge-

regelt.  

In den Bereich der Selbstverwaltung und Hochschulautonomie gem. § 2 Abs. 9 Hoch-

SchG fällt die Aufgabe der Förderung des Wissens- und Technologietransfers, ein-

schließlich Gründungen, und berücksichtigen dabei den wechselseitigen Dialog zwi-

schen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Aufgrund ihrer Innovationskraft sind 

die Hochschulen wichtiger Impulsgeber für regionale Entwicklungen. Allein das Thema 

Ausgründungen erfordert das intensive Gespräch mit der Kommune und den unter-

schiedlichen Akteuren in Wirtschaft und Gesellschaft in der Region. Und genau in die-

sem Feld bewegen sich die Mitglieder der beiden Hochschulleitungen, wenn sie sich 

wie hier aktiv am Meinungsbildungsprozess beteiligen. Sofern es hierbei nicht zu 

Rechtsverstößen kommt, hat die Landesregierung keinen Anlass hier rechtsaufsicht-

lich einzugreifen. Im Gegenteil, die Landesregierung begrüßt es, wenn sich die Hoch-

schulen aktiv beteiligen. 

Informationen zu Fragen 7, 11 und 12 liegen nicht dem Ministerium für Wissenschaft 

und Gesundheit nicht vor. 

Bei den Fragen 14 und 15 bitten Sie um Rechtsauskünfte, die nicht von der Transpa-

renzpflicht gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 LTranspG umfasst sind. Im Übrigen verweise ich 

hierzu auf die obigen Ausführungen. 
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Ich weise Sie auf § 19 Abs. 2 LTranspG hin. Danach besteht die Möglichkeit, den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen, wenn Sie 
Ihr Recht auf Informationszugang nach dem Landestransparenzgesetz als verletzt an-
sehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

▍
████▍████████ ▍
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Ministerium für Wissenschaft und Gesund-
heit einzulegen. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Ministe-
rium für Wissenschaft und Gesundheit, Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz oder in elekt-
ronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensges etzes erhoben wer-
den. 

 


